
Synopse zur Änderung der Grundordnung der EKD (Stand: 1.9.2005)

Artikel 2 Artikel 2
(1) Das Recht der Evangelischen Kirche in
Deutschland und ihrer Gliedkirchen muss auf
der im Vorspruch und in Artikel 1 bezeichneten
Grundlage ruhen.

(1) Das Recht der Evangelischen Kirche in
Deutschland und ihrer Gliedkirchen muss auf
der im Vorspruch und in Artikel 1 bezeichneten
Grundlage ruhen.

(2) Die gesamtkirchliche Rechtsetzung darf das
Bekenntnis der Gliedkirchen nicht verletzen; die
Rechtsetzung der Gliedkirchen darf dem ge-
samtkirchlichen Recht nicht widersprechen.

(2) Die gesamtkirchliche Rechtsetzung darf das
Bekenntnis der Gliedkirchen nicht verletzen; die
Rechtsetzung der Gliedkirchen darf dem ge-
samtkirchlichen Recht nicht widersprechen. Das
Bekenntnis ist nicht Gegenstand der Gesetz-
gebung.

(3) Die Evangelische Kirche in Deutschland
steht in der Ordnung der Ökumene.

(3) Die Evangelische Kirche in Deutschland
steht in der Ordnung der Ökumene.

Artikel 10 a Artikel 10 a
(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland
kann Kirchengesetze für Sachgebiete, die durch
Kirchengesetz der Evangelischen Kirchen in
Deutschland für alle oder mehrere Gliedkirchen
einheitlich geregelt sind, mit Wirkung für die
betroffenen Gliedkirchen erlassen, wenn die
Kirchenkonferenz durch Beschluss nach Artikel
26 a Absatz 4 zustimmt. Das Zustimmungser-
fordernis gilt nicht für Kirchengesetze nach Ar-
tikel 33 Absatz 2.

(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland
kann Kirchengesetze für Sachgebiete, die durch
Kirchengesetz der Evangelischen Kirche in
Deutschland für alle oder mehrere Gliedkirchen
oder für einen oder mehrere gliedkirchliche
Zusammenschlüsse und die ihnen angehören-
den Glied- oder Mitgliedskirchen einheitlich
geregelt sind, mit Wirkung für die betroffenen
Gliedkirchen oder gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse und die ihnen angehörenden
Glied- oder Mitgliedskirchen erlassen, wenn
die Kirchenkonferenz durch Beschluss nach
Artikel 26 a Absatz 4 zustimmt. Das Zustim-
mungserfordernis gilt nicht für Kirchengesetze
nach Artikel 33 Absatz 2

(2) Die Evangelische Kirche in Deutschland
kann Kirchengesetze für Sachgebiete, die noch
nicht einheitlich durch Kirchengesetz der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland geregelt sind,
mit Wirkung für die Gliedkirchen erlassen, so-
weit die Gesetzgebungskompetenz bei ihnen
liegt, und zwar

a) für alle Gliedkirchen, wenn alle Gliedkir-
chen, oder

b) für mehrere Gliedkirchen, wenn diese

dem Kirchengesetz zustimmen.

(2) Die Evangelische Kirche in Deutschland
kann Kirchengesetze für Sachgebiete, die noch
nicht einheitlich durch Kirchengesetz der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland geregelt sind,
mit Wirkung für die Gliedkirchen oder glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse und die ihnen
angehörenden Glied- oder Mitgliedskirchen
erlassen, soweit die Gesetzgebungskompetenz
bei den Gliedkirchen oder den gliedkirchli-
chen Zusammenschlüssen liegt, und zwar

a) für alle Gliedkirchen, wenn alle Gliedkir-
chen dem Kirchengesetz zustimmen,

b) für mehrere Gliedkirchen, wenn diese dem
Kirchengesetz zustimmen oder

c) für gliedkirchliche Zusammenschlüsse
und die ihnen angehörenden Glied- oder
Mitgliedskirchen, wenn der jeweilige
gliedkirchliche Zusammenschluss dem
Kirchengesetz zustimmt.
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Die Zustimmung ist gegenüber dem Rat der
Evangelischen Kirche in Deutschland zu erklä-
ren. Sie kann auch nach Verkündung des Kir-
chengesetzes binnen eines Jahres erklärt werden,
wenn nichts anderes bestimmt ist. Die Frist be-
ginnt mit dem Tage der Herausgabe des Amts-
blatts der Evangelischen Kirche in Deutschland,
das die Verkündung nach Artikel 26 a Absatz 6
enthält.

Die Zustimmung ist gegenüber dem Rat der
Evangelischen Kirche in Deutschland zu erklä-
ren. Sie kann auch nach Verkündung des Kir-
chengesetzes binnen eines Jahres erklärt werden,
wenn nichts anderes bestimmt ist. Die Frist be-
ginnt mit dem Tage der Herausgabe des Amts-
blatts der Evangelischen Kirche in Deutschland,
das die Verkündung nach Artikel 26 a Absatz 6
enthält.

(3) In einem Kirchengesetz der Evangelischen
Kirche in Deutschland nach Absatz 2 kann den
betroffenen Gliedkirchen die Möglichkeit einge-
räumt werden, jederzeit dieses Kirchengesetz in
der zurzeit gültigen Fassung für sich außer Kraft
zu setzen. Dies gilt nicht für Teile von Kirchen-
gesetzen und nicht für Kirchengesetze nach Ar-
tikel 33 Absatz 2. Das Außer-Kraft-Setzen ist
gegenüber dem Rat der Evangelischen Kirche in
Deutschland zu erklären. Der Rat stellt durch
Verordnung fest, dass und zu welchem Zeit-
punkt das Kirchengesetz für die betroffene
Gliedkirche außer Kraft getreten ist.

(3) In einem Kirchengesetz der Evangelischen
Kirche in Deutschland nach Absatz 2 kann den
betroffenen Gliedkirchen für sich oder den
gliedkirchlichen Zusammenschlüssen für sich
und die ihnen angehörenden Glied- oder Mit-
gliedskirchen die Möglichkeit eingeräumt wer-
den, jederzeit dieses Kirchengesetz in der zurzeit
gültigen Fassung außer Kraft zu setzen. Für
Gliedkirchen, die vor der Zustimmung zu
einem Kirchengesetz aufgrund mitglied-
schaftlicher Bindung das Kirchengesetz eines
gliedkirchlichen Zusammenschlusses ange-
wendet haben, kann bestimmt werden, dass
diese das Kirchengesetz für sich nur gemein-
sam außer Kraft setzen können. Satz 1 und 2
gelten nicht für Teile von Kirchengesetzen und
nicht für Kirchengesetze nach Artikel 33 Absatz
2. Das Außer-Kraft-Setzen ist gegenüber dem
Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland zu
erklären. Der Rat stellt durch Verordnung fest,
dass und zu welchem Zeitpunkt das Kirchenge-
setz für die betroffene Gliedkirche oder den
gliedkirchlichen Zusammenschluss und die
ihm angehörenden Glied- oder Mitgliedskir-
chen außer Kraft getreten ist.

Artikel 10 b
Kirchengesetze der Evangelischen Kirche in
Deutschland können eine Ermächtigung zum
Erlass ausführender Regelungen vorsehen.
Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Er-
mächtigung müssen im jeweiligen Kirchenge-
setz bestimmt werden.

Artikel 17 Absatz 5 Artikel 17 Absatz 5
(5) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und deren Vereinigungen sowie
die kirchlichen Werke, Verbände und Einrich-
tungen nehmen ihre ökumenischen Aufgaben
unbeschadet ihrer unmittelbaren Beziehungen
und Verpflichtungen in gegenseitiger Fühlung-
nahme wahr. Gemeinsam sind sie bemüht, das
Bewusstsein ökumenischer Verantwortung zu
stärken.

(5) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse sowie die kirchlichen Werke, Verbände
und Einrichtungen nehmen ihre ökumenischen
Aufgaben unbeschadet ihrer unmittelbaren Be-
ziehungen und Verpflichtungen in gegenseitiger
Fühlungnahme wahr. Gemeinsam sind sie be-
müht, das Bewusstsein ökumenischer Verant-
wortung zu stärken.
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Artikel 21 Absatz 3 Artikel 21 Absatz 3
(3) Jede Gliedkirche steht, unbeschadet ihrer
Zugehörigkeit zu einer konfessionell oder terri-
torial bestimmten Vereinigung von Gliedkir-
chen, im unmittelbaren Verhältnis zur Leitung
der Evangelischen Kirche in Deutschland.

(3) Jede Gliedkirche steht, unbeschadet ihrer
Zugehörigkeit zu einem konfessionell oder
territorial bestimmten gliedkirchlichen Zu-
sammenschluss, im unmittelbaren Verhältnis
zur Leitung der Evangelischen Kirche in
Deutschland.

III a. Gliedkirchliche Zusammenschlüsse in
der Evangelischen Kirche in Deutschland1

Artikel 21 a
(1) Gliedkirchliche Zusammenschlüsse kön-
nen ihren Auftrag in der Evangelischen Kir-
che in Deutschland wahrnehmen.
(2) Das Nähere wird durch Vertrag geregelt.

Artikel 24 Artikel 24
(1) Die Synode besteht aus

100 Mitgliedern, die von den synodalen Organen
der Gliedkirchen gewählt werden, und
20 Mitgliedern, die vom Rat berufen werden.

Für jeden Synodalen und jede Synodale sind 2
Stellvertreter oder Stellvertreterinnen zu
bestimmen. Von den gewählten und berufenen
Synodalen darf nicht mehr als die Hälfte Theo-
logen und Theologinnen sein.

(1) Die Synode besteht aus

106 Mitgliedern, die von den synodalen Organen
der Gliedkirchen gewählt werden, und
20 Mitgliedern, die vom Rat berufen werden.

Für jeden Synodalen und jede Synodale sind 2
Stellvertreter oder Stellvertreterinnen zu
bestimmen. Von den gewählten und berufenen
Synodalen darf nicht mehr als die Hälfte Theo-
logen und Theologinnen sein.

(2) Die Verteilung der zu wählenden Synodalen
auf die Gliedkirchen wird durch Gesetz geregelt.

(2) Die Verteilung der zu wählenden Synodalen
auf die Gliedkirchen wird durch Gesetz geregelt.
Jede Gliedkirche hat in der Synode mindes-
tens zwei Sitze.2

(3) Unter den vom Rat zu berufenden Synodalen
sind besonders Persönlichkeiten zu berücksich-
tigen, die für das Leben der Gesamtkirche und
für die Arbeit der kirchlichen Werke Bedeutung
haben.

(3) Unter den vom Rat zu berufenden Synodalen
sind besonders Persönlichkeiten zu berücksich-
tigen, die für das Leben der Gesamtkirche und
für die Arbeit der kirchlichen Werke Bedeutung
haben.

(4) Die Mitglieder der Synode sind an Weisun-
gen nicht gebunden.

(4) Die Mitglieder der Synode sind an Weisun-
gen nicht gebunden.

(5) Die Mitglieder der Kirchenkonferenz neh-
men an den Beratungen der Synode ohne
Stimmrecht teil.

(5) Die Mitglieder der Kirchenkonferenz neh-
men an den Beratungen der Synode ohne
Stimmrecht teil.

1 Der neue Abschnitt III a enthält nur den Artikel 21 a.
2 Das Kirchengesetz über die Verteilung der von den Gliedkirchen zu wählenden Mitgliedern
der Synode der EKD i.d.F. vom 11.11.1999 (ABl. EKD S. 478) ist entsprechend zu ändern. Die
Änderungen in Artikel 24 werden erst ab der nächsten Synodalperiode (ab 2009) gelten.
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Artikel 28 Artikel 28
(1) Die Kirchenkonferenz hat die Aufgabe, über
die Arbeit der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land und die gemeinsamen Anliegen der Glied-
kirchen zu beraten und Vorlagen oder Anregun-
gen an die Synode und den Rat gelangen zu
lassen. Sie wirkt bei der Wahl des Rates der
Evangelischen Kirche in Deutschland und bei
der Gesetzgebung nach Maßgabe von Artikel 23
Absatz 3 und 26 a Absätze 1 und 4 mit.

(1) Die Kirchenkonferenz hat die Aufgabe, über
die Arbeit der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land und die gemeinsamen Anliegen der Glied-
kirchen zu beraten und Vorlagen oder Anregun-
gen an die Synode und den Rat gelangen zu
lassen. Sie wirkt bei der Wahl des Rates der
Evangelischen Kirche in Deutschland und bei
der Gesetzgebung nach Maßgabe von Artikel 23
Absatz 3 und 26 a Absätze 1 und 4 mit. Die
Kirchenkonferenz kann der Synode über ihre
Arbeit berichten.

(2) Die Kirchenkonferenz wird von den Kir-
chenleitungen der Gliedkirchen gebildet. Jede
Kirchenleitung entsendet ein Mitglied, das nicht
dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land angehören darf. Die Verteilung der Stim-
men in der Kirchenkonferenz wird durch Gesetz
geregelt. Die Mitglieder des Rates nehmen an
den Sitzungen ohne Stimmrecht teil.

(2) Die Kirchenkonferenz wird von den Kir-
chenleitungen der Gliedkirchen gebildet. Jede
Kirchenleitung entsendet zwei Mitglieder, die
nicht dem Rat der Evangelischen Kirche in
Deutschland angehören. Die Verteilung der
Stimmen in der Kirchenkonferenz wird durch
Gesetz geregelt. Die Mitglieder des Rates neh-
men an den Sitzungen ohne Stimmrecht teil.
(3) Die Kirchenkonferenz kann Ausschüsse
bilden.

(3) Die Kirchenkonferenz wird von dem oder
der Vorsitzenden des Rates geleitet. Sie tritt auf
Einladung des oder der Vorsitzenden des Rates
nach Bedarf zusammen. Auf Verlangen von drei
Gliedkirchen muß sie einberufen werden.

(4) Die Kirchenkonferenz wird von dem oder
der Vorsitzenden des Rates geleitet. Sie tritt auf
Einladung des oder der Vorsitzenden des Rates
nach Bedarf zusammen. Auf Verlangen von drei
Gliedkirchen muss sie einberufen werden.

Artikel 28 a
(1) Die Vertreter der zu einem gliedkirchli-
chen Zusammenschluss nach Artikel 21 a
gehörenden Gliedkirchen in der Kirchenkon-
ferenz bilden einen Konvent. Nicht zu einem
gliedkirchlichen Zusammenschluss gehören-
den Gliedkirchen kann in diesen Konventen
Gaststatus eingeräumt werden.
(2) Die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
können die Zuständigkeit zur Erfüllung be-
stimmter Aufgaben an sich ziehen. Dies er-
folgt durch Beschluss des Konvents des jewei-
ligen gliedkirchlichen Zusammenschlusses in
der Kirchenkonferenz mit Zustimmung der
zuständigen Organe des gliedkirchlichen Zu-
sammenschlusses. Der Beschluss bedarf im
Konvent einer Mehrheit von drei Vierteln der
in diesem Konvent vertretenen Gliedkirchen,
die mindestens zwei Drittel der dem Konvent
zuzurechnenden Kirchenglieder vertreten.
(3) Nach Absatz 2 erworbene Zuständigkeiten
gelten nur für den jeweiligen gliedkirchlichen
Zusammenschluss. Die Zuständigkeit der
Evangelischen Kirche in Deutschland im Üb-
rigen bleibt unberührt.
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Artikel 31 Artikel 31
(1) Amtsstelle des Rates ist das Kirchenamt. Das
Kirchenamt führt die Verwaltung der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland und die laufenden
Geschäfte des Rates im Rahmen des kirchlichen
Rechts nach Richtlinien oder Weisungen des
Rates.

(1) Das Kirchenamt dient den Organen der
Evangelischen Kirche in Deutschland sowie
der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse nach
Artikel 21 a zur Erfüllung ihrer Aufgaben. Es
führt die Verwaltung und die laufenden Ge-
schäfte nach Richtlinien oder Weisungen des
Rates im Rahmen des kirchlichen Rechts und
der vertraglichen Regelungen gemäß Artikel
21 a.

(2) Das Kirchenamt hat insbesondere (2) Das Kirchenamt hat insbesondere
1. die Synode und die Kirchenkonferenz in

der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstüt-
zen und für die Synode und die Kirchen-
konferenz die Aufgaben einer Geschäfts-
stelle wahrzunehmen sowie für die Ge-
schäftsführung in den Kammern und
Kommissionen zu sorgen,

1. die Organe in der Erfüllung ihrer Aufga-
ben zu unterstützen und für sie die Aufga-
ben einer Geschäftsstelle wahrzunehmen
sowie für die Geschäftsführung in den
Kammern und Kommissionen zu sorgen,

2. an der ständigen Zusammenarbeit zwi-
schen der Evangelischen Kirche in
Deutschland, ihren Gliedkirchen und den
gliedkirchlichen Vereinigungen sowie den
kirchlichen Werken, Verbänden und Ein-
richtungen mitzuwirken,

2. an der ständigen Zusammenarbeit zwi-
schen der Evangelischen Kirche in
Deutschland, ihren Gliedkirchen und den
gliedkirchlichen Zusammenschlüssen
sowie den kirchlichen Werken, Verbänden
und Einrichtungen mitzuwirken,

3. Stellungnahmen und Auskünfte der Glied-
kirchen, der gliedkirchlichen Vereinigun-
gen sowie der kirchlichen Werke, Verbän-
de und Einrichtungen in Angelegenheiten
von gesamtkirchlicher Bedeutung einzuho-
len,

3. Stellungnahmen und Auskünfte der Glied-
kirchen, der gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse sowie der kirchlichen Werke,
Verbände und Einrichtungen in Angele-
genheiten von gesamtkirchlicher Bedeu-
tung einzuholen,

4. durch Beratung und Information die
Gliedkirchen bei der Wahrnehmung ih-
rer Aufgaben zu unterstützen,

4. Arbeiten und Planungen der Evangelischen
Kirche in Deutschland einzuleiten und
Entscheidungen der Organe, insbesondere
auf dem Gebiet der Rechtsetzung, vorzu-
bereiten,

5. Arbeiten und Planungen der Evangelischen
Kirche in Deutschland einzuleiten und
Entscheidungen der Organe, insbesondere
auf dem Gebiet der Rechtsetzung, vorzu-
bereiten,

5. die ökumenischen Verbindungen der E-
vangelischen Kirche in Deutschland wahr-
zunehmen,

6. die ökumenischen Verbindungen der E-
vangelischen Kirche in Deutschland wahr-
zunehmen,

6. die ihm kirchengesetzlich auf dem Gebiet
der Auslandsarbeit und in anderen Berei-
chen zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen,

7. die ihm kirchengesetzlich auf dem Gebiet
der Auslandsarbeit und in anderen Berei-
chen zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen,

7. gesamtkirchliche Anliegen gegenüber
staatlichen und anderen Stellen im Rahmen
von Regelungen des Rates zu bearbeiten
und sie zu vertreten, soweit die Vertretung
nicht besonderen Bevollmächtigten über-
tragen ist,

8. gesamtkirchliche Anliegen gegenüber
staatlichen und anderen Stellen im Rahmen
von Regelungen des Rates zu bearbeiten
und sie zu vertreten, soweit die Vertretung
nicht besonderen Bevollmächtigten über-
tragen ist,

8. die Öffentlichkeit über die Arbeit der E-
vangelischen Kirche in Deutschland zu un-
terrichten und im Rahmen von Regelungen
des Rates öffentliche Erklärungen ab-
zugeben.

9. die Öffentlichkeit über die Arbeit der E-
vangelischen Kirche in Deutschland zu un-
terrichten und im Rahmen von Regelungen
des Rates öffentliche Erklärungen ab-
zugeben.
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(3) Das Kirchenamt wird von einem Kollegium
unter Vorsitz eines Präsidenten oder einer Präsi-
dentin geleitet und in Hauptabteilungen geglie-
dert. Der Rat erläßt Richtlinien für die Organisa-
tion und Geschäftsverteilung und gibt dem Kir-
chenamt eine Geschäftsordnung.

(3) Das Kirchenamt wird von einem Kollegium
unter Vorsitz eines Präsidenten oder einer Präsi-
dentin geleitet und in Hauptabteilungen geglie-
dert. Der Rat erlässt Richtlinien für die Organi-
sation und Geschäftsverteilung und gibt dem
Kirchenamt eine Geschäftsordnung.

(4) Der Präsident oder die Präsidentin, sowie die
Leiter und Leiterinnen der Hauptabteilungen des
Kirchenamtes werden vom Rat im Benehmen
mit der Kirchenkonferenz berufen.

(4) Der Präsident oder die Präsidentin, sowie die
Leiter und Leiterinnen der Hauptabteilungen des
Kirchenamtes werden vom Rat im Benehmen
mit der Kirchenkonferenz berufen. Verträge
nach Artikel 21 a Absatz 2 können vorsehen,
dass und wie die gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse bei der Berufung zu beteiligen sind.
(5) Bei der Auswahl der Leiter und Leiterin-
nen der Hauptabteilungen und der Abteilun-
gen des Kirchenamtes sowie der Referenten
und Referentinnen ist auf eine ausgewogene
Berücksichtigung der unterschiedlichen Be-
kenntnisbindungen zu achten.
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